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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf  die  Kleine  Anfrage  der  Abgeordneten  Wolfgang  Gehrcke,  Christine  Buchholz,
 Sabine Leidig,  weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
 – Drucksache 17/14415 –

 Militärische Nutzung des Flughafens Kassel-Calden

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Der  Ausbau  des  Regionalflughafens  Kassel-Calden  war  nicht  nur  wegen  des
 enormen  Anstiegs  der  Kosten  von  63,9  Mio.  Euro  auf  –  nach  Berechnung  des
 Bundes  der  Steuerzahler  –  über  271  Mio.  Euro,  sondern  auch  wegen  einer  zu
 erwartenden  geringen  Auslastung  sehr  umstritten.  Nach  der  Eröffnung  des  Re-
 gionalflughafens  hat  sich  die  Befürchtung  einer  sehr  geringen  Auslastung  be-
 stätig,  was  jährliche  Verluste  in  Millionenhöhe  nach  sich  ziehen  wird,  die  mit
 Steuergeldern beglichen werden müssen.

 Anfang  April  2013,  kurz  nach  der  Eröffnung  des  Regionalflughafens  Kassel-
 Calden,  landete  dort  eine  Transall  der  Bundeswehr  vom  Typ  C  160,  um  im
 Rahmen  einer  Übung  Fallschirmspringer  der  in  Stadtallendorf  stationierten
 „Division  Spezielle  Operationen“  (DSO)  aufzunehmen.  Auf  der  Homepage
 der  Bundeswehr  ist  dazu  zu  lesen:  „Der  Neuausbau  des  Flughafens  Kassel-
 Calden  eröffnet  der  DSO,  deren  Stab  und  deren  Stabskompanie  im  80  Kilome-
 ter  entfernten  Stadtallendorf  stationiert  sind[,]  zudem  die  Möglichkeit,  einen
 modernen  Flughafen  in  der  Region  für  ihren  Sprungdienst  zu  nutzen.“  („Pre-
 miere  am  Flughafen  Kassel-Calden“  auf  www.deutschesheer.de,  abgerufen  am
 7.  Juni  2013).  In  einem  Bericht  der  „HNA“  (Hessische/Niedersächsische  All-
 gemeine)  wird  Thomas  Supe  von  der  Pressestelle  der  DSO  mit  der  Aussage
 zitiert,  dass  die  Nutzung  des  Flughafens  „auch  zukünftig  ein  mögliches  Szena-
 rio“  sei  („Bundeswehr-Transall  landet  in  Kassel-Calden“  auf  www.hna.de,
 vom 13. April 2013, abgerufen am 7.  Juni 2013).

 Nach  Medienberichten  wurde  am  5.  Juni  2013  ein  Eurofighter  der  Luftwaffe
 für  mehrere  Tage  nach  Kassel-Calden  verlegt,  um  den  Flughafen  als  Aus-
 weichflughafen  für  Notfälle  zu  testen  und  das  Flughafenpersonal  entspre-
 chend  zu  schulen.  Der  Flughafen  Kassel-Calden  „sei  von  der  Bundeswehr  als
 geeignet  ausgewählt  worden“  („Luftwaffe  verlegt  Eurofighter  zum  Test  nach
 Calden“  auf  www.hna.de,  vom  5.  Juni  2013,  abgerufen  am  7.  Juni  2013).  Zu-
 gleich  wird  die  Landung  eines  Tornados  der  Bundeswehr  ebenfalls  zu  Test-
 zwecken  angekündigt.  Auf  der  Homepage  des  Flughafens  Kassel-Calden
 heißt  es  zu  den  Testlandungen  des  Eurofighters  und  des  Tornados:  „Dem  Ab-
 fertigungspersonal  in  Kassel-Calden  wird  daher  nun  dieses  Fluggerät  auch
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vorgestellt  und  die  Besonderheiten  werden  den  Mitarbeiter/innen  von  den  Jet-
 Piloten  erklärt  und  somit  sind  im  Falle  einer  notwendigen  Ausweichlandung
 am  Flughafen  Kassel-Calden  das  technische  Know-How  und  Unterstützung
 verfügbar.“  Außerdem  weist  der  Flughafen  darauf  hin,  dass  die  Bundeswehr
 den  Flughafen  auch  für  weitere  Flugzeugtypen  nutzen  könne:  „Die  Luftwaffe
 hat  auch  Flugzeuge  des  Typs  Airbus  A310  und  A319  in  ihrer  Flotte,  die  eben-
 falls  den  Flughafen  Kassel-Calden  für  die  Passagierabfertigung  nutzen  kön-
 nen.“ (www.flughafenkassel.de, abgerufen am 7. Juni 2013).

 Am  Flughafen  Kassel-Calden  befindet  sich  die  Prüfgruppe  400  der  Güteprüf-
 stelle  der  Bundeswehr  Kassel,  die  laut  „Standortbroschüre  Kassel“  für  fol-
 gende  Bereiche  zuständig  ist:  Luftfahrzeugbau,  Neufertigung/Instandsetzung
 für  Cougar,  NH90,  CH53G,  Seaking,  Sealynk,  BO105  und  Tiger.  Zu  den  Auf-
 gaben  von  Güteprüfstellen  gehören  die  Güteprüfung  und  amtliche  Qualitäts-
 sicherung  „nicht  nur  für  die  Bundeswehr,  sondern  auch  für  NATO-  und  ver-
 bündete  Streitkräfte  sowie  Amtshilfe  für  andere  Landes-  und  Bundesbehörden
 (z.  B.  Landes-,  Bundespolizei,  Zoll  usw.)“.  (in  der  Standortbroschüre  Kassel
 auf www.flughafenkassel.de, Seite 20 f., abgerufen am 7. Juni 2013).

 Außerdem  sind  am  Flughafen  Kassel-Calden  zwei  Rüstungsunternehmen  an-
 sässig,  die  aus  den  ehemaligen  Henschel  Flugzeugwerken  AG  in  Kassel  und
 Calden hervorgegangen sind:

 •  Die  Eurocopter  Deutschland  GmbH,  Teil  der  EADS-Tochter  Eurocopter
 Group  S.  A.  S.,  mit  63  Mitarbeitern  und  einem  Umsatz  von  15,5  Mio.  Euro
 (2011).  Die  Eurocopter-Gruppe  beschäftigt  insgesamt  rund  20  000  Mit-
 arbeiter,  setzte  2011  457  neue  Hubschrauber  ab  und  machte  einen  Umsatz
 von  5,4  Mrd.  Euro.  Am  Standort  Kassel-Calden  werden  jährlich  circa
 80  Hubschrauber  der  Eurocopter-Typen  gewartet  und  repariert.  Außerdem
 werden  dort  Um-  und  Zusatzrüstungen  vorgenommen  sowie  Techniker  ge-
 schult.

 •  Die  ZF  Luftfahrttechnik  GmbH,  Unternehmenssparte  Hubschrauber-Ge-
 triebebau  der  ZF  Friedrichshafen  AG,  einem  weltweit  führenden  Autozulie-
 ferkonzern  mit  60  400  Mitarbeitern,  davon  35  800  in  Deutschland.  Am
 Standort  Kassel-Calden  sind  314  Mitarbeiter  bei  der  Wartung  folgender
 Hubschraubertypen  tätig:  Kampfhubschrauber  BO105,  Kampfhubschrau-
 ber  Tiger,  Bordhubschrauber  Sealynk,  Bordhubschrauber  Seaking,  Trans-
 porthubschrauber CH 53 Sikorsky.

 Die  geringe  Auslastung  bei  der  zivilen  Nutzung  des  Regionalflughafens  Kas-
 sel-Calden  legt  die  Frage  nahe,  ob  der  Flughafen  stattdessen  militärisch  ge-
 nutzt  werden  soll.  Dies  gilt  umso  mehr,  als  die  erheblichen  Verluste  ohnehin
 mit Steuergeldern ausgeglichen werden müssen.

 1.  Wie  viele  Flugbewegungen  gab  es  am  Flughafen  Kassel-Calden  seit  der
 Eröffnung des Flughafens?

 Wie  viele  Flugbewegungen  davon  waren  zivil,  und  wie  viele  waren  militä-
 risch?

 Wie  viele  dieser  Flugbewegungen  wären  ohne  den  Ausbau  des  Flughafens
 nicht möglich gewesen?

 Seit  der  Eröffnung  des  Flughafens  im  April  2013  bis  einschließlich  Juni  2013
 gab  es  insgesamt  8  023  Flugbewegungen.  Hiervon  waren  zwölf  militärische
 Flugbewegungen.  Vor  dem  Ausbau  des  Flughafens  wären  von  diesen  Flugbe-
 wegungen  zwei  militärische  und  130  zivile  Flugbewegungen  nicht  möglich  ge-
 wesen.

 2.  Welche  Auslandsflüge  werden  am  Flughafen  Kassel-Calden,  nach  Starts
 und Landungen aufgeschlüsselt, bedient?
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Im  Zeitraum  April  2013  bis  einschließlich  Juni  2013  gab  es  130  Flugbewegun-
 gen in das Ausland (Ziele: Split, Mallorca, Teneriffa, Antalya usw.).

 3.  Wann  wurde  seitens  der  Bundeswehr  entschieden,  dass  der  Regionalflug-
 hafen Kassel-Calden als Ausweichflughafen geeignet ist?

 Welche  Dienststelle  der  Bundeswehr  oder  welche  Person  hat  diese  Ent-
 scheidung getroffen?

 Wann  wurde  diese  Entscheidung  dem  Flughafen  Kassel-Calden,  der  Bun-
 desregierung und der hessischen Landesregierung übermittelt?

 Grundlage  für  die  Untersuchung  als  Ausweichflugplatz  für  Luftfahrzeuge  der
 Bundeswehr  war  ein  Brief  der  Geschäftsleitung  der  Flughafen  Kassel-Calden
 GmbH  an  den  Inspekteur  der  Luftwaffe  vom  8.  Januar  2013  anlässlich  der  ge-
 planten  Eröffnung  des  Flughafens  im  April  2013,  in  dem  die  Nutzung  des  Plat-
 zes als Ausweichflugplatz angeboten wurde.

 Die  Aussage  über  die  Möglichkeit  zur  Nutzung  für  Transportluftfahrzeuge  wurde
 am  18.  Januar  2013  durch  das  Luftwaffenführungskommando  (LwFüKdo)
 getroffen.

 Für  den  Bereich  Kampfflugzeuge  wurde  der  Flugplatz  Kassel-Calden  durch
 LwFüKdo  am  11.  Juni  2013  als  Ausweichflugplatz  für  das  Waffensystem
 EUROFIGHTER  freigegeben.  Eine  Freigabe  für  das  Waffensystem  TORNADO
 erfolgt  frühestens  nach  Einweisung  der  Feuerwehr  und  des  technischen  Boden-
 personals. Dies ist für August 2013 vorgesehen.

 Über  die  betrieblichen  Absprachen  hinaus  ist  noch  keine  offizielle  Antwort  an
 den  Flugplatzbetreiber  erfolgt.  Diese  ist  nach  Abschluss  der  noch  ausstehenden
 Freigabe für das Waffensystem TORNADO geplant.

 Die  Gesellschafter  des  Flughafens  sind  entsprechend  informiert  worden,  eine
 Notwendigkeit  zur  Information  der  hessischen  Landesregierung  und  der  Bun-
 desregierung besteht nicht.

 4.  Sind  außer  den  Landungen  des  Eurofighters,  der  Transall  und  des  Tornados
 weitere Tests auf dem Flughafen Kassel-Calden beabsichtigt oder geplant?

 Wenn  ja,  wie  viele  Flüge  sind  wann  mit  welchen  Flugzeugtypen  vorgese-
 hen?

 Die  Landung  des  EUROFIGHTER  erfolgte  am  5.  Juni  2013.  Eine  Landung  des
 Luftfahrzeuges  TORNADO  ist  für  August  2013  geplant.  Darüber  hinaus  sind
 keine weiteren Tests geplant.

 5.  Gibt  es  Verträge  und  Vereinbarungen  der  Bundeswehr,  der  NATO  oder  der
 Bundesregierung  für  die  Nutzung  der  Flughafens  Kassel-Calden  für  Flug-
 zeuge  oder  Institutionen  der  Bundeswehr,  der  NATO  oder  von  verbündeten
 Streitkräften?

 Wenn  ja,  um  welche  Verträge  oder  Vereinbarungen  handelt  es  sich,  was  ist
 ihr  jeweiliger  Vertrags-  oder  Vereinbarungsgegenstand,  und  wann  wurden
 sie jeweils abgeschlossen?

 Es  bestehen  bisher  keine  Vereinbarungen  mit  der  Bundeswehr,  der  Bundes-
 regierung  oder  der  NATO  über  die  militärische  Nutzung  des  Flughafens  Kassel-
 Calden.
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6.  Erhält  der  Flughafen  Kassel-Calden  für  die  Nutzung  für  die  genannten
 Testflüge Geld?

 Wenn ja, wie viel für welche Leistungen?

 Für  den  Testflug  des  EUROFIGHTER  hat  der  Flughafen  Kassel-Calden  kein
 Entgelt  erhoben.  Auch  für  den  Testflug  des  TORNADO  wird  kein  Entgelt  erho-
 ben.

 7.  Hat der Flughafen für die Nutzung für Testflüge bereits Geld erhalten?

 Wenn  ja,  wie  viel  Geld  hat  der  Flughafen  Kassel-Calden  wann  für  welche
 Leistungen  bereits  erhalten,  oder  wie  viel  Geld  wird  er  aufgrund  bereits
 erbrachter Leistungen erhalten?

 Auf die Antwort zu Frage 6 wird verwiesen.

 8.  Erwägt,  beabsichtigt  oder  plant  die  Bundeswehr  den  militärischen  Aus-
 oder Umbau des Regionalflughafens Kassel-Calden?

 Wenn ja, mit welchem Ziel, und bis wann?

 Die  Bundeswehr  beabsichtigt  keinen  militärischen  Aus-  oder  Umbau  des  Regio-
 nalflughafens Kassel-Calden.

 9.  Welche  Nutzung  des  Flughafens  Kassel-Calden  erwägt,  beabsichtigt  oder
 plant die Bundeswehr?

 Das  Heer  sowie  die  Marine  planen  derzeit  keine  Nutzung  des  Flughafens
 Kassel-Calden.  Die  Luftwaffe  plant  den  Flugplatz  Kassel-Calden  als  Aus-
 weichflugplatz zu nutzen.

 10.  Sind  vom  Flughafen  Kassel-Calden  aus  internationale  Flüge  der  Bundes-
 wehr oder der NATO beabsichtigt oder geplant?

 Auf die Antwort zu Frage 9 wird verwiesen.

 Zu  der  Nutzung  des  Flughafens  Kassel-Calden  durch  die  NATO  liegen  keine
 Erkenntnisse vor.

 11.  In  welcher  Art  und  in  welchem  Umfang  soll  der  Flughafen  Kassel-Calden
 durch die DSO genutzt werden?

 Die  Division  Spezielle  Operationen  plant  keine  Nutzung  des  Flughafens  Kassel-
 Calden.

 12.  Beabsichtigt  die  Bundeswehr  die  Passagierabfertigung  von  Flugzeugen
 des Typs Airbus A310 und A319 auf dem Flughafen Kassel-Calden?

 Wenn ja, ab wann?

 Eine  Passagierabfertigung  für  Flüge  mit  A310  und  A319  in  Kassel-Calden  ist
 nicht beabsichtigt.
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13.  Ist  die  Nutzung  des  Flughafens  Kassel-Calden  durch  die  NATO  oder  Ver-
 bündete beabsichtigt?

 Wenn ja, von wem?

 Dem  Bundesministerium  der  Verteidigung  liegen  hierzu  keinerlei  Erkenntnisse
 vor.

 14.  Ist  die  Ansiedelung  weiterer  Dienststellen  oder  Standorte  der  Bundes-
 wehr in Kassel-Calden beabsichtigt oder geplant?

 Wenn ja, um welche Standorte oder Dienststellen handelt es sich dabei?

 In  der  Gemeinde  Calden  sind  eine  Güteprüfstelle  der  Bundeswehr  und  ein
 Organisationselement  des  Bundesamtes  für  Ausrüstung,  Informationstechnik
 und  Nutzung  stationiert.  Da  beide  Organisationselemente  zusammen  weniger
 als  15  Dienstposten  haben,  wird  Calden  nicht  als  Standort  der  Bundeswehr  be-
 zeichnet.  Eine  Stationierung  weiterer  Organisationselemente  der  Bundeswehr
 in Calden ist derzeit nicht beabsichtigt.

 15.  Ist  beabsichtigt,  die  Tätigkeit  der  Güteprüfstelle  in  Kassel-Calden  auszu-
 weiten?

 Es  ist  derzeit  nicht  beabsichtigt,  die  Tätigkeiten  der  Güteprüfstelle  Kassel-
 Calden auszuweiten.

 16.  Ist  der  Bundesregierung  bekannt,  ob  sich  weitere  Rüstungsbetriebe  am
 Flughafen Kassel-Calden ansiedeln wollen?

 Wenn ja, um welche handelt es sich dabei?

 Der  Bundesregierung  sind  keine  Ansiedlungspläne  von  „Rüstungsindustriebe-
 trieben“ bekannt.

 17.  Welche  Rolle  haben  militärische  Erwägungen  oder  Bedürfnisse  der  Bun-
 deswehr  bei  der  Entscheidung  gespielt,  den  Regionalflughafen  Kassel-
 Calden auszubauen?

 In  dem  Planfeststellungsbeschluss  zum  Ausbau  des  Verkehrslandeplatzes  Kas-
 sel-Calden  zu  einem  Regionalflughafen  sind  keinerlei  militärische  Erwägungen
 enthalten.  Die  Planrechtfertigung  wird  ausschließlich  aus  der  zivilen  Luftver-
 kehrsnachfrage abgeleitet.
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